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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis) 02.03.2023 Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates 211 vom 17.06.2021:
„Die Verwaltung wird gebeten, die Quartalsbegehung der Spiel- und Jugendplätze in Stöck-
heim und Leiferde gemeinsam mit Vertreter*innen des Bezirksrats durchzuführen. Dazu sind 
Anwohner*innen sowie Kinder und Jugendliche einzuladen.“

Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:
Die etwas mehr als 400 städtischen Spiel- und Bewegungsangebote werden von den städti-
schen Spielplatzkontrolleuren als Geschäft der laufenden Verwaltung unterhalten und kon-
trolliert.
Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit bzw. zur Beseitigung akuter Unfallgefahren. 
Eine regelmäßige vierteljährliche Begehung aller Spielplätze durch die Mitarbeiter des In-
nendienstes findet nicht statt. Von einer Begehung aller 19 Kinderspiel- und Jugendplätze im 
Stadtbezirk 211 unter Beteiligung von Mitgliedern des Bezirksrates, Anwohnern sowie Kin-
dern und Jugendlichen möchte die Verwaltung absehen, da dies sehr aufwändig wäre.
Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen werden immer dann durchgeführt, wenn 
Spiel- und Jugendplätze in größerem Umfang umgestaltet oder saniert werden. 
In welchem Umfang eine Maßnahme auf einem Spiel- oder Jugendplatz durchgeführt wird, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zu diesem Zweck hat die Verwaltung in den Jahren 
2019 bzw. 2020 eine Spiel- und Bewegungsraumanalyse für alle Spielplätze, Spiel- und 
Bolzplätze sowie Spiel- und Jugendplätze im Stadtgebiet durchführen lassen. Dabei wurde 
jeder Spielplatz hinsichtlich seiner Spielraumqualitäten bewertet und in Bezug auf einen 
möglichen Sanierungsbedarf mit einer Priorität versehen, die einen ersten Anhaltspunkt für 
die Einstufung einer Sanierungsmaßnahme gibt. Bei größeren Schäden auf einem Spielplatz 
werden das Alter und der Gesamtzustand der Spielgeräte individuell bewertet. Daher kann 
es zu Abweichungen von der Einordnung der Priorität der Spielraumanalyse und dem tat-
sächlichen Zustand des Spielplatzes kommen.
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